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Noch: Anlage

Kreuzriete mit 3 Lötstellen
4n ii ^ ii

für je 10 mm höhere Stäbe 
andere Seherriete mit . . . .

25% Aufschlag 
50%
5%

100%

E. Handumbinden von Fechbundblättern
1. Bei Abgabe eines gebrauchten Blattes durch den Auftraggeber wird für 

gelieferte Stäbe ein Preisnachlaß von 20% gewährt.

2. Zuschläge für Mehrarbeit: DM
a) Abschleifen und Reinigen des Blattes und Entfernen von leichtem

Rostansatz .........................................................................................................    1,55

b) Abschleifen und Reinigen des Blattes und Entfernen von starkem
Rostansatz im Säurebad....................................................................................... 2,55

c) Einreißen des Blattes und Geradeklopfen der einzelnen Stäbe 
sowie Mehrzeitaufwand durch Handbinden und Nachrichten des 
gebrauchten Stabmaterials

bis 60 Stäbe auf 10 cm
61 11 80 „ 11 11 11

81 „ 100 „ 11 11 11

101 11 120 „ 11 11 11

121 11 140 „ 11 ff ff

141 und mehr „ 11 11 11 

für 1

1,10
0,82
0,51
0,58
0,61
0,75

F. Anschuben (Verlängern) von Webeblättern
DM

1. Anschuhen (Verlängern) von Pechbundblättern .............................................  2,75
2. „ „ „ Zinnbundblättern (2 Federbund).................  3,65
3. „ „ „ Zinnbundblättern mit Auflötschiene .. 5,10
Bei obigen Beträgen handelt es sich um reine Fertigungskosten. Zu diesen

Fertigungskosten kommen die Preise für die angeschuhten neuen Stäbe.

G. Zuschläge für neue Blätter in Pechbund oder Zinnbund
Zuschlag für Zeitmehraufwand je lfd. m

bei 201 bis 250 cm Gesamtbreite ........................................ ..
über 250 „ 300 „ „ ...............................

über 300 „ „ ...............................

H. Zuschläge für kurze Blätter in Pechbund oder Zinnbund
Blätter bis 50 cm Gesamtlänge werden wie 50 cm 
von 51 „ 100 „ „ „ „ 100 cm
berechnet.

J. Für Blätter, nach besonderem Auftrag
mit schwachen oder starken Stäben zu liefern, darf ein Zuschlag von 
10% erhoben werden.

K. Für Blätter mit Stahlstäben oder gehärteten Stäben 
darf ein Zuschlag von 25% erhoben werden.

L. Doppelblätter (hintereinanderstehende Blätter)
werden wie folgt berechnet: Feine Einstellung X Gesamtrohrzahl + 50% 
Zuschlag.

DM
2,—
2,55
2,90


